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Vorwort

Mit diesem Handbuch möchte die Verfasserin den ehrenamtlich tätigen 
Ortschaftsräten und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern eine Einfüh-
rung in die für sie und ihre Arbeit im Gremium der Ortschaft bedeutsamen 
Vorschriften des Kommunalverfassungsrechts geben.

Der erste Teil beschreibt die landes- und kommunalpolitische Bedeutung 
der Ortschaftsverfassung sowie ihre grundsätzlichen Rechtsvorschriften. Im 
zweiten Teil werden die Funktionen, Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Gremiums Ortschaftsrat und seines Vorsitzenden, des Ortsvorstehers, dar-
gestellt. Im dritten und vierten Teil wird auf die Rechtsstellung sowie die 
Pflichten der Ortschaftsratsmitglieder und des Ortsvorstehers eingegangen.

Die Darstellung kann auch von direkt gewählten Bezirksbeiräten benutzt 
werden.

Die Verfasserin wünscht sich, dass das Handbuch als Leitfaden den Ort-
schaftsräten und den Ortsvorstehern eine gute Orientierungshilfe sein möge.

Luisa Pauge
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Im Zuge der Reform des Kommunalverfassungsrechts, die für die aktuelle Le-
gislaturperiode vorgesehen ist, wird das Muster einer Geschäftsordnung des 
Ortschaftsrates überarbeitet.

Sobald das aktualisierte Muster vorliegt, wird es zum kostenlosen Download 
auf der Internetseite des Richard Boorberg Verlags eingestellt unter

www.boorberg-plus.de/alias/MusterGO

Der zum Download erforderliche Zugangscode lautet: MusterGO2024.

http://www.boorberg-plus.de/alias/MusterGO
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Wichtige Rechtsgrundlagen

1	 Die VwV GemO und der Erlass zur Ortschaftsverfassung sind wegen ihrer grund-
sätzlichen Bedeutung für die kommunale Praxis hier noch aufgeführt.

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.7.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231);
Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (DVO GemO) vom 11.12.2000 (GBl. 2001 
S. 2); zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 28.10.2015 (GBl. 
S. 870, 875);
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Gemeindeordnung 
(VwV GemO) vom 1.12.1985 (GABl. S. 1113), zuletzt geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 24.11.1989 (GABl. S. 1276) – automatisch außer 
Kraft getreten gemäß Vorschriftenanordnung vom 23.11.2004 (GABl. 2005 
S. 194)1;
Kommunalwahlgesetz (KomWG) in der Fassung vom 1.9.1983 (GBl. S. 429), 
mehrfach geändert und § 10a eingefügt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
4. April 2023 (GBl. S. 137, 139);
Kommunalwahlordnung (KomWO) in der Fassung vom 2.9.1983 (GBl. 
S. 459), mehrfach geändert, §§ 3b, 20a und 45 sowie Anlage 18 neu ein-
gefügt und Anlagen 2, 12, 13, 15, 16 und 17 neu gefasst durch Verord-
nung vom 1. Juli 2023 (GBl. S. 277);
Erlass des Innenministeriums zur Ortschaftsverfassung vom 12.5.1978 
(GABl. S. 465); Weitergeltung durch VwV vom 3.9.1997 (GABl. S. 530); 
außer Kraft getreten*;
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 
(GBl. S. 192, 195).
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